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9116 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Justizausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 6. Juli 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Urheberrechtsgesetz und das Verwertungsgesellschaftengesetz 2006 geändert 
werden (Urheberrechts-Novelle 2013 - Urh-Nov 2013) 

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates trägt dem Umstand Rechnung, dass die Richtlinie 
2011/77/EU über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte bis zum 
1. November 2013 umzusetzen ist.  
Im Mittelpunkt der Änderungs-Richtlinie zur Schutzdauer-Richtlinie steht die Dauer der 
Leistungsschutzrechte der Tonträgerhersteller und der ausübenden Künstler, deren Darbietungen auf 
Tonträgern festgehalten sind. Deren Schutzfrist wird von 50 auf 70 Jahre nach Erstveröffentlichung 
verlängert. Die Richtlinie sieht auch eine Reihe begleitender Maßnahmen für ausübende Künstler vor, wie 
etwa einen Rechtsverlust des Herstellers zugunsten des ausübenden Künstlers bei mangelnder Nutzung 
während der verlängerten Schutzdauer, einen Fonds für Studiomusiker und abzugsfreie Tantiemen für die 
verlängerte Schutzdauer. Für die Verbindung von Komposition und Text von Liedern ist ferner eine 
gemeinsame Schutzfrist beginnend mit dem Tod des längstlebenden beteiligten Urhebers vorgesehen. 
 
Der Justizausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 16. Juli 
2013 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Stefan Schennach. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrat Marco Schreuder mit beratender Stimme an 
den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Stefan Schennach gewählt. 

Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 16. Juli 2013 mit Stimmenmehrheit den Antrag, 
gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2013 07 16 

 Stefan Schennach Christian Füller 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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